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(3) Im Störfall tritt aus dem Systemtrenner dauerhaft Wasser aus. Sollte dies der Fall sein, ist das Standrohr bei der EWR GmbH an ihrem
Betriebssitz zur Überprüfung abzugeben.

>> 10 Haftung der EWR GmbH

(4) Die Systemtrenner dürfen nicht geöffnet oder manuell von unten zurück gedrückt bzw. mit Werkzeug bearbeitet werden.

(5) Werden Beschädigungen am Systemtrenner durch manuellen Eingriff festgestellt, gilt Punkt 4.2 dieser Bedingungen.

Auslaufventile des Standrohres ganz schließen und Schläuche abnehmen.1.

>> 8.2 Abbau des Standrohres durch den Mieter

Der Mieter hat beim Abbau folgendes zu beachten:

Die EWR GmbH haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle darauf zurückzuführenden Schäden unbeschränkt. Bei leichter
Fahrlässigkeit haftet die EWR GmbH im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt.

(1) Die Haftung der EWR GmbH für die Wasserbelieferung richtet sich nach derAVBWasserV.

(2) Die Haftung der EWR GmbH für die Vermietung des Standrohres wird wie folgt beschränkt:

Wenn die EWR GmbH durch leichte Fahrlässigkeit eine wesentliche Pflicht verletzt hat, haftet die EWR GmbH für darauf zurückzuführende
Sach- und Vermögensschäden, die sie bei Vertragsabschluss als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Wesentliche vertragliche Pflichten sind
solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner vertraut oder vertrauen darf. Die Haftung der EWR GmbH für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen.
Die Haftung aufgrund zwingender Vorschriften ( z.B. Produkthaftungspflichtgesetz) bleibt unberührt. Die Haftungsbegrenzungen und
-ausschlüsse gelten auch zugunsten der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der EWR GmbH.

>> 11 Sonstiges

Technische Betriebe Remscheid
Nordstraße 48

Telefax: 02191 / 16-2710
Telefon: 02191 / 16-2840

Mail: info@tbr-info.de
Internet: www-tbr-info.de

42853 Remscheid

Mit der Abrechnung des über das Standrohr entnommenen Wassers erhält der Mieter auch den Festsetzungs-/Heranziehungsbescheid
der Stadt Remscheid über die für die Entnahmemenge zu zahlende Schmutzwassergebühr. Auf Antrag kann die in Rechnung gestellte
Wassermenge, die nachweisbar verbraucht und somit der öffentlichen Abwasseranlage, Sammelgrube oder einem Gewässer nicht
zugeführt wurde, von der berechneten Abwassermenge abgesetzt werden. Der Antrag ist spätestens 14 Tage nach dem Erhalt des
Festsetzungs-/Heranziehungsbescheid bei der Stadt Remscheid – TBR – zu stellen.

Standrohr durch Linksdrehen der Klaue lösen.4.

Hydrantenabsperrung mit Hydrantenschlüssel – bei leicht geöffnetemAuslaufventil zur Vermeidung von Überdruck – durch gleichmäßiges
Rechtsdrehen bis zum vollständigenAnschlag schließen.

2.

Entleeren des Hydranten abwarten.3.

Klauendeckel einsetzen.5.

>> Hinweis zur Schmutzwasserberechnung

(2) Die EWR GmbH nimmt, wegen der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag, an keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.

Die Rechtswirksamkeit der übrigen Vereinbarungen wird von einer Unwirksamkeit einzelner Klauseln nicht berührt, § 139 BGB wird ausge-
schlossen.

(1) Sollte eine oder sollten mehrere Klauseln unwirksam sein oder werden, so verpflichten sich die Vertragsparteien, statt der unwirksamen
Klausel eine dem wirtschaftlich Gewollten möglichst nahe kommende, rechtlich aber wirksame Klausel zu vereinbaren. Gleiches gilt im Falle
einer regelungsbedürftigen Lücke. Die Rechtswirksamkeit der übrigen Vereinbarungen wird von einer Unwirksamkeit einzelner Klauseln n icht
berührt.

(1) Zum Schutz des Trinkwassers werden nur noch Standrohre mit Systemtrenner ausgegeben.

Straßenkappe durch Einlegen des Klappendeckels in den gesäuberten Kappenrand verkehrssicher schließen.6.

(2) Der Systemtrenner verhindert ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen (Störfall) von verunreinigten Flüssigkeiten in das Trinkwasser-
netz.

>> 9 Systemtrenner
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Trinkwasserstandrohrer
mit 2 x Systemtrenner BA DN 20 Geka-Kupplung

Trinkwasserstandrohrer
mit 2 x Systemtrenner BA DN 40 Geka-Kupplung

Trinkwasserstandrohrer
mit Systemtrenner BA 1 x DN 20 und 1 x DN 40

Geka-Kupplung

Anbauverteiler 4fach
für Trinkwasserstandrohre
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